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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §193 Abs2;

1. BAO § 193 heute

2. BAO § 193 gültig ab 19.04.1980 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Das Finanzamt hat auch von Amts wegen eine Fortschreibung des Einheitswertes vorzunehmen, wenn es zu einer

entsprechenden Änderung der Wertverhältnisse gekommen ist (vgl. Ritz, BAO3, § 193 Tz 2).Das Finanzamt hat auch

von Amts wegen eine Fortschreibung des Einheitswertes vorzunehmen, wenn es zu einer entsprechenden Änderung

der Wertverhältnisse gekommen ist vergleiche Ritz, BAO3, Paragraph 193, Tz 2).
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